
  

      Amtsblatt 
          der Stadt Werl 

 
Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Werl 

 
2. Jahrgang 15. April 2010 Nr. 3 
 
Lfd. Nr. Inhaltsübersicht               Seite 
 
1.  1. Änderung der Betriebssatzung der Stadt Werl für die eigenbetriebsähnliche 
  Einrichtung „Kommunalbetrieb Werl“ (KBW) vom 23.02.2010    1 
 
2. 8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Werl    2 
 
3. A l l g e m e i n v e r f ü g u n g zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle   2 

im Gebiet der Stadt Werl 
 
4.  Öffentliche Bekanntmachung        5 

Am 09. Mai 2010 findet die Wahl zum Landtag Nordrhein-Westfalen statt. 
 

5.  Bekanntmachung der Stadt Werl über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  6 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 09. Mai 2010 

 
6.  Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Werl über die Gültigkeit der Wahl des   7 

Integrationsausschusses der Stadt Werl vom 7. Februar 2010 
 

Lfd. Nr. 1 
1. Änderung der Betriebssatzung der Stadt Werl für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 

„Kommunalbetrieb Werl“ (KBW) vom 23.02.2010 
Aufgrund der §§ 7 und 107 Abs. 2 in Verbindung mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW S. 380) und in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel I der 
Verordnung vom 05.08.2009 (GV NRW S. 438) hat der Rat der Stadt Werl in seiner Sitzung am 25.03.2010 
folgende 1. Änderung der Betriebssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
§ 17 Satz 1 der Betriebssatzung der Stadt Werl für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunalbetrieb Werl“ 
(KBW) vom 23.02.2010 erhält folgende Fassung: 
 
„Diese Betriebssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft.“ 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung  
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Werl vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Werl, den 30. März 2010 
gez. Grossmann 
Bürgermeister 
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Lfd. Nr. 2 
8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Werl 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Werl am 25.03.2010 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 
Ratsmitglieder folgende 8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 

§ 1 
§ 17 Abs. (2) Satz 2 der Hauptsatzung der Stadt Werl vom 17.12.1999 erhält folgende Fassung: 
 
Auf das Erscheinen des Amtsblattes wird in der in Werl erscheinenden Tageszeitung „Soester Anzeiger“ 
hingewiesen. 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Werl wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Werl vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Werl, den 30. März 2010 
gez. Grossmann 
Bürgermeister 
 
 

Lfd. Nr. 3 
A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 

zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle im Gebiet der Stadt Werl 
 

Aufgrund 
• § 27 Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes vom 27.09.1994 (BGBl. I S. 2705), das durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 11.08.2009 (BGBl. I S. 2723) geändert worden ist, 
• Nr. 30.1.4 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 11.12.2007 (GV. NRW. S. 662 

ber. 2008 S. 155, geändert durch VO vom 09.06.2009 (GV. NRW. S. 337), 
• § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 

12.11.1999 (GV. NRW S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12. 2009 (GV. 
NRW. S.861), 

 
wird genehmigt, dass im Gebiet der Stadt Werl, Kreis Soest, die nachfolgend bezeichneten pflanzlichen Abfälle, 
die auf landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzten Grundstücken angefallen sind, außerhalb einer 
zugelassenen Abfallbeseitigungsanlage ohne ausdrückliche Einzelgenehmigung nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen durch Verbrennen beseitigt werden dürfen: 

1. Schlagabraum, etwa aus Maßnahmen zur Pflege von Hecken, Wallhecken, Windschutzstreifen, 
Kopf-/Obstbäumen sowie Ufergehölzen Schlagabraum, 

2. schlagabraumähnliche Abfälle, die in Weihnachtsbaumkulturen, Baumschulen oder Gärtnereien 
anfallen, 

sowie 
3. Strohschwaden. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Genehmigung nicht gilt für  
1. das Verbrennen von Schlagabraum im Wald, da die Genehmigung durch den Landesbetrieb 

Wald und Holz NRW zu erteilen ist, 
2. pflanzliche Abfälle aus privaten Haushaltungen und Kleingärten sowie für 
3. Brauchtumsfeuer. 

 
Beim Verbrennungsvorgang ist folgendes zu beachten: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
Nur wenn eine Verwertung der pflanzlichen Abfälle entsprechend der abfallrechtlichen Vorgaben nicht möglich 
ist, kommt eine Beseitigung durch Verbrennen außerhalb einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage in 
Betracht. 
 
Das Verbrennen der pflanzlichen Abfälle ist möglichst einen Tag vor dem vorgesehenen Termin, mindestens 
aber 4 Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Stadt Werl – Abteilung für Rechts- und 
Ordnungsangelegenheiten – telefonisch unter Angabe der Menge, des genauen Ortes und der Uhrzeit sowie 
Angaben zur telefonischen Erreichbarkeit anzuzeigen, damit die Kreisleitstelle informiert werden kann. 
 
 
Auf dem jeweiligen Grundstück darf nur montags bis samstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr verbrannt 
werden. An Sonn- und Feiertagen darf nicht verbrannt werden. Pro Tag ist ein Verbrennungsvorgang von 
höchstens 4 Stunden zulässig. 
 
II. Verbrennen von Schlagabraum und schlagabraumähnliche Abfälle 
 

Schlagabraum und schlagabraumähnliche Abfälle dürfen nur in der Zeit: 
 
vom 01. Oktober bis 28. Februar 
 

verbrannt werden. 
 
Das Verbrennen von Schlagabraum und schlagabraumähnlichen Abfällen ist so zu steuern, dass Gefahren, 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen, insbesondere durch Rauchentwicklung, 
nicht eintreten können und ein Übergreifen des Feuers durch Ausbreitung der Flammen oder durch Funkenflug 
über den Ort der Verbrennung hinaus verhindert wird. Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen sind zu 
berücksichtigen: 
 
Der Schlagabraum muss zu Haufen zusammengebracht werden. Die Haufen sollen eine Höhe von 3,50 m nicht 
überschreiten. 
 
Als Mindestabstand sind einzuhalten: 
 

1. 200 m von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, 
2. 100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden und sonstigen baulichen 

Anlagen im Außenbereich (= Einzellage), 
3. 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen, 
4. 10 m von befestigten Wirtschaftswegen. 

 
Die Haufen müssen in einem Radius von 7,5 m frei von Schlagabraum und ähnlichen brennbaren Stoffen sein. 
 
Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle dürfen weder zum Anzünden 
noch zur Unterhaltung des Feuers benutzt werden. 
 
Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden, vorhandenes Feuer ist bei aufkommendem starkem Wind 
unverzüglich zu löschen. 
 
Das Feuer ist ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, zu beaufsichtigen. Sie dürfen den 
Verbrennungsplatz erst verlassen, wenn Feuer und Glut erloschen sind. 
 
Verbrennungsrückstände sind unverzüglich in den Boden einzuarbeiten oder mit Erde abzudecken.  
 
Die Haufen sollen erst unmittelbar vor dem Verbrennungsvorgang zusammengetragen werden. Ein Umschichten 
der Haufen hat vor dem Verbrennen zu erfolgen, sofern zu erwarten ist, dass Vögel und Kleinsäuger in dem 
Schlagabraum Unterschlupf gefunden haben. 
 
III. Verbrennen von Strohschwaden 
Das Verbrennen von Strohschwaden ist zulässig, wenn das Stroh ansonsten im Rahmen der Bewirtschaftung 
nicht verwertet werden kann. Das kann der Fall sein, wenn das Stroh, z.B. wegen Verderbs, insbesondere wegen 
Schadpilzbefalls nach längeren Regenperioden, nicht verwertet werden kann und eine Einarbeitung aus 
Fruchtfolgegründen bzw. wegen zu geringen „Umsetzungsvermögens“ des Bodens nicht möglich ist. Das 
Verbrennen der Strohschwaden soll – sofern möglich und vertretbar – umgehend nach dem Erntevorgang 
erfolgen. 
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In einem solchen Fall ist das Verbrennen so zu steuern, dass Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
durch Luftverunreinigungen, insbesondere durch Rauchentwicklung, nicht eintreten können und ein Übergreifen 
des Feuers durch Ausbreitung der Flammen oder durch Funkenflug über den Ort der Verbrennung hinaus 
verhindert wird. Dabei sind folgende Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen: 
 
Das Stroh muss zu Schwaden zusammengefasst werden. Zwischen den einzelnen Schwaden ist ein Abstand von 
mindestens 2 m freizuhalten. 
 
Als Mindestabstand sind einzuhalten: 
 

1. 100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden, 
2. 25 m von sonstigen baulichen Anlagen, 
3. 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen, 
4. 100 m von Wäldern, 
5. 25 m von Wallhecken und Windschutzstreifen, Feldgehölzen und Gebüschen,  
6. 10 m von befestigten Wirtschaftswegen. 

 
Stoppelfelder sind allseitig durch einen 5 m breiten, bearbeiteten Schutzstreifen zu sichern, es sei denn, sie 
grenzen an Hackfrucht- oder umgebrochene Ackerflächen. Größere Stoppelfelder sind durch 5 m breite 
Schutzstreifen in höchstens 3 ha große Flächen aufzuteilen.  
 
Wallhecken, Windschutzstreifen, Feldgehölze und Gebüsche sind durch einen 10 m breiten Schutzstreifen zu 
schützen. 
 
Das Stroh muss trocken sein. Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle 
dürfen weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers benutzt werden. 
 
Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden, vorhandenes Feuer ist bei aufkommendem starkem Wind 
unverzüglich zu löschen. 
 
Es ist sicherzustellen, dass nicht mehr als drei Schwaden gleichzeitig abgebrannt werden und keine größere 
Fläche Feuer fängt. 
Das Feuer ist ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, zu beaufsichtigen. Sie dürfen den 
Verbrennungsplatz erst verlassen, wenn Feuer und Glut erloschen sind. 
 
Die Verbrennungsrückstände sind unverzüglich in den Boden einzuarbeiten. 
 
IV. Hinweise zum Verbrennen von Brauchtumsfeuern 
 
Das Verbrennen von Brauchtumsfeuern richtet sich nach der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die 
Brauchtumsfeuer in der Stadt Werl vom 18.03.2005. 
 
V. Ordnungswidriges Verhalten 
 
Verstöße gegen die Vorgaben dieser Allgemeinverfügung können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 
zu 50.000 Euro geahndet werden (siehe § 61 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes). 
 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, 
einzulegen. 
 
 
59457 Werl, den 01.03.2010 
 
Stadt Werl 
Der Bürgermeister 
gez. Grossmann 
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Lfd. Nr. 4 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Am 09. Mai 2010 findet die Wahl zum Landtag  

Nordrhein-Westfalen statt.  
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
I. Die Stadt Werl, die zum Wahlkreis 119 (Soest I) gehört, ist in 25 Stimmbezirke eingeteilt.  
 

Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann, sind in der 
Wahlbenachrichtigung, die in der Zeit vom 05. bis 18. April 2010 zugestellt worden ist, angegeben. 
Die Abgrenzung der Stimmbezirke kann während der allgemeinen Öffnungszeiten im Wahlamt der Stadt 
Werl, Hedwig-Dransfeld-Str. 23, Zimmer B122, eingesehen werden. 

 
II. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. Der/Die Wähler/in soll die Wahlbenachrichtigung mitbringen 
und hat sich auf Verlangen über seine/ihre Person auszuweisen. Deshalb ist der Personalausweis oder 
Reisepass mitzubringen. 

 
III. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 

Stimmzettel ausgehändigt. 
 

Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers/jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber/innen 
der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 

 
Der/Die Wähler/in gibt 
- seine/ihre Erststimme in der Weise ab, dass er/sie im linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem/welcher Bewerber/in sie gelten soll, 

- seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass er/sie im rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden 
kann, wie er/sie gewählt hat. 

 
IV. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind 

öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäftes möglich ist. 
 

V. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl  
 teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich beim Wahlamt der Stadt Werl die Briefwahlunterlagen 
beschaffen (s. Wahlbenachrichtigung). Er/Sie muss seinen/ihren Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig dem 
Bürgermeister übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgeben werden. 

 
Für die Stadt Werl werden drei Briefwahlvorstände gebildet. 
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag, dem 09. Mai 2010 um 14.00 Uhr, im Rathaus, Hedwig-
Dransfeld-Str. 23, Zimmer A 129, B 217 und 4 zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. 
Die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses sind ebenfalls öffentlich (siehe Punkt 4. dieser 
Wahlbekanntmachung). 
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 Jede/r Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§26 Abs. 4 

Landeswahlgesetz). 
 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis der Wahl herbeiführt oder das Ergebnis der 

Wahl verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Werl, den 1. April 2010 
Stadt Werl 
Der Bürgermeister 
gez. Grossmann 

 
Lfd. Nr. 5 

Bekanntmachung der Stadt Werl über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 09. Mai 2010 

 
I. Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl am 09. Mai 2010 für die Stadt Werl werden in der Zeit vom 19. bis 

23. April 2010 während der allgemeinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jede/r Wahlberechtigte kann der Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, 
 spätestens am 23. April 2010 bis 12.30 Uhr, 
 
beim zuständigen Wahlamt der Stadt Werl, Rathaus, Hedwig-Dransfeld-Str. 23, Zimmer B 122, Einspruch 
erheben. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift erhoben werden. 
 

III. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 18. April 2010 eine 
Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch einlegen, 
wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er sein/ sie ihr Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 

IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 119 Soest I durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. (Zum Gebiet des Wahlkreises 
119 Soest I gehören vom Kreis Soest die Städte und Gemeinden Werl, Soest, Wickede (Ruhr), Ense, Welver, 
Lippetal, Möhnesee und Bad Sassendorf). 
 

V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
1. jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Einspruchfrist gegen das 
Wählerverzeichnis (bis zum 23. April 2010) versäumt hat, 

b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen 
worden ist, 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchfrist gegen das 
Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich herausstellt. 

 
VI. Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 07. Mai 2010, 

18.00 Uhr, bei der Stadt Werl (Wahlamt) mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch 
durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als 
gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig und können deshalb nicht entgegengenommen werden.  
Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 



 
Herausgeber und Verleger: Stadt Werl, Der Bürgermeister, Hedwig-Dransfeld-Str. 23-23a, 59579 Werl (Tel. 02922-8000).  

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Einzelexemplare sind im Rathaus Werl und bei allen Kreditinstituten im  
Stadtgebiet Werl sowie in den Kindergärten in den Ortsteilen Sönnern, Holtum und Hilbeck kostenlos erhältlich.  

Der Abonnementpreis beträgt bei Postbezug 25 € jährlich.  

Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter den in Ziff. V 2 a) bis c) angegebenen Voraussetzungen den 
Antrag noch am Wahltage bis 15.00 Uhr stellen. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er/sie dazu berechtigt ist. 
 

VII. Mit dem Wahlschein erhält die/der Wahlberechtigte 
 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

- einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürgermeisters der Stadt Werl versehenen roten 
Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie dem Bürgermeister vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den besonderen amtlichen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung 
an Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den besonderen 
Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an den Bürgermeister der Stadt Werl absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. 
 
Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht frei gemacht zu werden. 
Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
entgeltfrei befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen. 
 
Werl, den 1. April 2010 
Stadt Werl 
Der Bürgermeister 
gez. Grossmann 

 
Lfd. Nr. 6 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Werl über die Gültigkeit der Wahl des Integrationsausschusses der Stadt Werl  

vom 7. Februar 2010 
 
Nach Vorprüfung durch den Wahlprüfungsausschuss der Stadt Werl am 25. März 2010 hat der Rat der Stadt Werl 
in seiner Sitzung am 25. März 2010 einstimmig beschlossen, die Wahl des Integrationsausschusses der Stadt 
Werl vom 7. Februar 2010 gemäß § 40 Abs. 1 Ziffer d des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 ( GV. NRW. S. 454, berichtigt S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514),von Amts wegen für gültig zu erklären, da Einsprüche gegen 
die Gültigkeit der Wahl und Fälle gem. § 40 Abs. 1 Buchst. a bis c nicht vorliegen. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 65 der Kommunalwahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, berichtigt S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. November 
2008 (GV. NRW. S. 680) –SGV.NRW.1112-, öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe gem. § 41 Abs. 1 des 
Kommunalwahlgesetzes Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, erhoben 
werden. 
 
Werl, den 31. März 2010 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
gez. Grossmann 


